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Betroffene landwirtschaftliche Nutzflächen  

Quantifizieren der von der GewR-Ausscheidung betroffenen landwirtschaftlichen Nutz-

flächen (gemäss GIS-Layer «Landwirtschaftliche Bewirtschaftung (öffentliche Ver-

sion)» nach Kategorie und Aussage, ob total mehr als 25 Aren ausserhalb Siedlungs-

gebiet gemäss kantonalem Richtplan betroffen sind oder nicht, siehe Tabelle A08.1 

unten. 

 

«S» steht für «symmetrische Anordnung» des Gewässerraums; «A» steht für «asym-
metrische Anordnung» des Gewässerraums. 
 

Betroffene land-
wirtschaftliche 
Nutzflächen in  
m2 

Offene Fliessgewässer Eingedolte Fliessgewässer 
Min. GewR Erhöhter GewR Min. GewR Erhöhter GewR 

S A S A S A S A 
Siedlungsrand  

- - - - - - - 

Freihaltezone - - - - - - - - 

Reservezone - - - - - - - - 

Verbindung - - - - - - - - 

Bauzone         

Total 0 Aren   
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Meliorationsanlagen 

Zusammenstellung von Abschnitten mit Betroffenheit von Meliorationsanlagen. Es wird 

dargelegt, ob Drainagehauptleitungen und Pumpwerke innerhalb der Entwässerungs-

flächen (hellblaue Flächen) im Gewässerraum tangiert sind, siehe auch Planbeilage 

A08. 

 

Abschnitt Betroffene Meliorationsanlagen 

7.64 – 7.59 Im Abschnitt 7.64 – 7.59 ist eine Entwässerungs-Fläche vom 

Gewässerraum betroffen. Auch eine Entwässerungsleitungen 

tangiert den Gewässerraum. 

7.75 – 7.64 Im Abschnitt 7.75 – 7.64 ist eine Entwässerungs-Fläche vom 

Gewässerraum betroffen. Auch eine Entwässerungsleitungen 

tangiert den Gewässer-raum. 
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Bewirtschaftungseinschränkungen 

Zusammenstellung von Abschnitten mit Betroffenheit der Bewirtschaftungsrichtungen. 

Aufzeigen bestehender Bewirtschaftungsrichtung und der Grösser der ausserhalb des 

Gewässerraums liegenden «Restfläche» (sollte min. 50 Aren betragen), siehe auch 

Planbeilage A08. 

 

Abschnitt Bewirtschaftungseinschränkungen 

alle Es sind keine landwirtschaftlichen Nutzflächen betroffen. 
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Nutztierhaltung 

Zusammenstellung von Abschnitten mit Betroffenheit der Nutztierhaltung. 

Die Erstbeurteilung erfolgt anhand Orthofoto (z.B. aufgrund erkennbarer Silos oder wei-

denden Tiere). 

 

Abschnitt Betroffene Nutztierhaltung pro Abschnitt 

alle Es sind keine Landwirtschaftsbetriebe mit Nutztierhaltung be-

troffen. 
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Detailplan betroffene landwirtschafte Nutzflächen

MederbachKantonales Gewässer: 

nach Art. 41a GSchV und § 17 WsV

Gewässerraumfestlegung im Siedlungsgebiet

Gemeinde Kleinandelfingen

N

OW

S

Datum:

Gezeichnet:

Geprüft:

Format:

Plan Nr.:

LE

30 / 105

42930_7.75-7.59_LN

Legende:

ÖFFENTLICHE AUFLAGE
Ackerfläche

Dauerkultur (Reben, Obst)

Rest. Flächen innerhalb LN (z.B. Hecken mit Pufferstreifen)

Projektierter Gewässerraum

Gewässer offen/eingedolt

Gemeinde- / Kantonsgrenzen

GewässernameMederbach

Abschnitt

Wald

best. Bau- / Gewässerabstands- / Waldabstandslinien

Rest. Nutzflächen

Biodiversitätsförderflächen (BFF)

Vermessung Tiefbau Gewässer

Bänziger Kocher Ingenieure AG

e-mail: info@bk-ing.ch  web: www.bk-ing.ch

Dorfstrasse 9, 8155 Niederhasli, Tel. 044 850 11 81

Dipl. Ingenieure ETH/FH,  eidg. pat. Geometer

Mühlentalstr. 185, 8200 Schaffhausen, Tel. 052 521 00 05
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Meliorationsleitungen


